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CAPTRADER

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedin-
gungen

1.1. Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Grundsätze der Ge-
schäftsbeziehung“ und der Sonderbedingungen gelten für die 
gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 
CapTrader GmbH (im Folgenden „CapTrader“ genannt). Neben 
den „Grundsätzen der Geschäftsbeziehung“ gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen die Sonderbedingungen, die Abweichun-
gen oder Ergänzungen zu diesen „Grundsätzen der Geschäftsbe-
ziehung“ enthalten können. 

1.2. Änderungen 
Änderungen der „Grundsätze der Geschäftsbeziehung“ und der 
„Sonderbedingungen“ werden dem Kunden spätestens sechs 
Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit CapTrader 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. die Nutzung eines elektroni-
schen Handelssystems oder E-Mail), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
CapTrader in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

2.  Keine Anlageberatung
CapTrader übernimmt keine über eine gesetzliche Aufklärungs-, 
Hinweis- und Informationspflicht hinausgehende vertragliche 
Beratungspflicht. Der Kunde hat seine Anlage- und Handel-
sentscheidungen selbst zu treffen und zu verantworten. Dem 
Kunden überlassene Marktdaten und Marktinformationen, Ana-
lysen und Seminare stellen keine Anlage- oder Handelsempfeh-
lung dar. 
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3. Bankgeheimnis / Telefonaufzeichnung / Datenerhebung
CapTrader ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis 
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf 
CapTrader nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat. Der Kunde er-
klärt sich damit einverstanden, dass alle Telefongespräche mit 
CapTrader aufgezeichnet und aufbewahrt werden, soweit dies 
CapTrader als sinnvoll oder erforderlich ansieht. Die Aufzeich-
nung wird mindestens 60 Monate, auf behördlichen Wunsch 84 
Monate aufbewahrt und dann gelöscht, wenn CapTrader kei-
nen Anlass zu längerer Aufbewahrung hat. Alle im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung entstehenden personenbezogenen Daten 
werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von CapTrader 
erhoben, verarbeitet und genutzt.

4. Haftung von CapTrader; Mitverschulden des Kunden;  
Betriebsstörung

4.1. Haftungsgrundsätze
CapTrader haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lässigkeit eines Mitarbeiters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei 
einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen 
haftet CapTrader nur wegen der schuldhaften Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für 
die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden be-
schränkt, soweit nicht ein nach Satz 1 und Satz 2 aufgeführten 
Fälle gegeben ist. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. CapTrader 
haftet nicht für den elektronischen Zugang des Kunden zum 
IT-System der CapTrader, die Datenübertragung über von Drit-
ten zur Verfügung gestellte Kommunikationskanäle und für den 
Einsatz fremder Software.



4.2. Störung des Betriebs 
CapTrader haftet nicht für Schäden und entgangene Gewinne, 
die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse 
oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse 
(zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen 
von hoher Hand im In- oder Ausland, Ausfall des Netzknotens) 
eintreten. 

4.3. Störung des Betriebs von Dritten zur Verfügung gestellter 
Hard- & Software nebst Anschlüssen 
Bei Störungen des Betriebs von nicht von CapTrader zur Ver-
fügung gestellter Hard- und Software nebst Anschlüssen über-
nimmt CapTrader keine Haftung. 

4.4. Keine Übernahme fremder Pflichten 
CapTrader übernimmt nicht die Erfüllung fremder Pflichten, 
insbesondere nicht die Pflichten der Partnerbank des Kunden 
gegenüber dem Kunden wie zum Beispiel die Angaben zur Kos-
tentransparenz und zu den Produkten zu gewähren. 

5. Allgemeine Mitwirkungspflichten des Kunden

5.1. Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es 
erforderlich, dass der Kunde CapTrader Änderungen seines Na-
mens und seiner Anschrift sowie seiner elektronischen Adresse 
(E-Mail-Adresse) sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber CapTrader erteilten Vertretungsmacht (insbesondere 
einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht 
besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentli-
ches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen 
ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register ein-
getragen wird. 

5.2. Klarheit von Aufträgen 
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. 
Nicht eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur 
Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem 
hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit seiner Angaben zu achten. Änderungen, Bestätigungen 
oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekenn-
zeichnet sein.

5.3. Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 
eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere 
Eile für nötig, hat er dies CapTrader gesondert mitzuteilen. Bei 
formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des 
Formulars erfolgen. 

5.4. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen von CapTra-
der
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Trans-
aktions-, Depot und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrech-
nungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie 
Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avi-
se) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu über-
prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 
Dies gilt auch für elektronisch erteilte Mitteilungen. 
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5.5. Benachrichtigung gegenüber CapTrader bei Ausbleiben 
von Mitteilungen 
Falls Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Transaktions-, 
Depot- und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, 
Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informa-
tionen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) dem 
Kunden nicht zugehen, muss er CapTrader unverzüglich benach-
richtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Aus-
bleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwar-
tet. Dies gilt auch für elektronisch erteilte Mitteilungen. 

5.6. Pflicht zu vollständigen und richtigen Angaben 
CapTrader ist unter anderem verpflichtet, sich zu vergewissern, 
wer der letztendlich wirtschaftlich Berechtigte der Geschäfts-
beziehung ist. Der Kunde ist verpflichtet, die von CapTrader zum 
Zweck der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben abgefragten 
Kundendaten vollständig und richtig zu machen. 

5.7. Pflicht zu Unterhalt und Kontrolle des E-Mail-Eingangs 
und der Post-Box 
Der Kunde ist über die Kontrolle der Postbox seines genutzten 
Handelssystems hinaus verpflichtet das vom Kunden angege-
bene und das für die Korrespondenz mit CapTrader genutzte 
Emailkonto ständig zu kontrollieren. 

6. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden / Abtre-
tungsausschluss
Der Kunde kann gegen Forderungen CapTrader nur aufrechnen, 
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt sind. Die Abtretung oder Verpfändung der Ansprüche 
des Kunden gegen CapTrader aus der Geschäftsbeziehung ist 
ausgeschlossen. Dieses Verbot gilt für sämtliche Ansprüche. 

7. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber 
CapTrader auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, CapTra-
der seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Wird CapTrader eine Ausfertigung oder eine 
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorge-
legt, darf CapTrader denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn 
verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an 
ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn CapTrader bekannt ist, dass 
der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen 
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder, 
wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 

8. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand / keine Streitschlich-
tung

8.1. Geltung deutschen Rechts / salvatorische Klausel
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
CapTrader gilt deutsches Recht. Wenn die Geschäftsbezie-
hung als Verbraucher eröffnet wurde und zum Zeitpunkt der 
Geschäftsbeziehungseröffnung der gewöhnliche Aufenthalt in 
einem anderen Land liegt, bleibt die Anwendung zwingender 
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen 
Rechtswahl unberührt. Sollten einzelne Klauseln dieser AGB 
ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, berührt das die 
Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. die übrigen Teile dieser 
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Klauseln nicht. Sie werden durch wirksame, am ursprünglichen 
Zweck orientierte Klauseln ersetzt.

8.2. Gerichtsstand für Inlandskunden 
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbe-
ziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so 
kann CapTrader diesen Kunden an dem Sitz von CapTrader oder 
bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt 
für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öf-
fentlich-rechtliche Sondervermögen. CapTrader selbst kann von 
diesen Kunden nur an dem Sitz von CapTrader verklagt werden. 

8.3. Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im 
Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, so-
wie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländi-
schen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind. 

8.4. Keine Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle 
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle ist CapTrader nicht verpflichtet 
und grundsätzlich nicht bereit.

9. Kosten der Dienstleistungen

9.1. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen im Geschäft mit  
Kunden 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die Dienstleistungen, die 
die CapTrader gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich 
der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung 
vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde eine dort 
aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu die-
sem Zeitpunkt im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen 
Zinsen und Entgelte. Eine Vereinbarung, die auf eine über das 
vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Verbrauchers gerichtet ist, kann CapTrader mit dem 
Kunden nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preis- und 
Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist. Für die Vergütung der 
nicht im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistun-
gen, die im Auftrag des Kunden erbracht werden und die, nach 
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu er-
warten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 

9.2. Nicht entgeltfähige Leistung 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die CapTrader kraft 
Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht ver-
pflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird 
CapTrader kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich 
zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung er-
hoben. 

9.3. Änderung von Entgelten bei dauerhaft in Anspruch  
genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für Dienstleistungen, die vom 
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerwei-
se dauerhaft in Anspruch genommen werden dem Kunden  
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spätestens sechs Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit CapTrader im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird 
ihn CapTrader in ihrem Angebot besonders hinweisen. Wer-
den dem Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von 
der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
CapTrader in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der 
Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäfts-
beziehung nicht zugrunde gelegt. Die vorstehende Vereinba-
rung gilt gegenüber Verbrauchern nur dann, wenn CapTrader 
Entgelte für Hauptleistungen ändern will, die vom Verbraucher 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommen werden. Eine Vereinbarung über die 
Änderung eines Entgelts, dass auf eine über die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung des Verbrauchers errichtet ist, kann 
CapTrader mit dem Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren. 

9.4. Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch von CapTrader auf Ersatz von Aufwen-
dungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

10. Kündigungsrechte des Kunden 

10.1. Ordentliches Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder ein-
zelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch 
eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, mit einer 
Kündigungsfrist von 4 Wochen kündigen. Eine Kündigung hat 
in Textform oder schriftlich zu erfolgen. 

10.2. Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose 
Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange von CapTrader, unzu-
mutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

10.3. Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

11. Kündigungsrechte seitens CapTrader

11.1. Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
CapTrader kann die gesamte Geschäftsverbindung oder ein-
zelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch 
eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit 
unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündi-
gen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird CapTrader auf 
die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Eine 
Kündigung hat in Textform oder schriftlich zu erfolgen. 
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11.2. Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist – in Textform oder 
schriftlich zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der 
CapTrader, deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
    bei Tod, Geschäftsunfähigkeit oder einer Einschränkung der  
    Fähigkeit zur Nutzung der fremden Handelsplattform des    
    Kunden (z.B. Krankheit),
    Kündigung der Geschäftsbeziehung zu der Kundenbank sei-
    tens des Kunden oder seitens der Kundenbank 
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11.3. Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird CapTrader 
dem Kunden für die Abwicklung eine angemessene Frist ein-
räumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist. 
 
ENDE DER GRUNDSÄTZE DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG 

CAPTRADER

A. Allgemeines

1. Art der Dienstleistungen und Anwendungsbereich der Son-
derbedingungen 

1.1. Unterstützungsdienstleistung bei Nutzung eines Systems 
der Kundenbank 
Der Kunde unterhält ein Konto und/oder Depot bei einem in- 
oder ausländischen Kreditinstitut zum Zwecke des Handels mit 
Finanzinstrumenten (Kundenbank). Er erhält für seine Handels-
tätigkeit von diesem konto- und/oder depotführenden Kredi-
tinstitut (Kundenbank) ein elektronisches Orderübermittlungs-
system zur Verfügung gestellt, mittels dessen er seinem konto- 
und/oder depotführenden Kreditinstitut Aufträge oder Anträge 
zum Abschluss von Geschäften in Finanzinstrumenten übermit-
teln kann (System). Die Rechte und Pflichten des konto- und/
oder depotführenden Kreditinstituts und des Kunden betref-
fend das Orderübermittlungssystem, die Auftragsdurchführung 
und die Geschäftstätigung sind in zweiseitigen Verträgen und 
AGBs zwischen diesen Parteien geregelt. Der CapTrader GmbH 
(nachfolgend „CapTrader “) wird Einsicht in die Handelstätigkeit 
des Kunden gewährt und sie bietet dem Kunden Unterstüt-
zungsdienstleistungen bei der Nutzung und Bedienung des Or-
derübermittlungssystems des konto- und/oder depotführenden 
Kreditinstituts. Dabei wird eine Anlagevermittlungsdienstleis-
tung nicht erbracht, d.h. Willenserklärungen des Kunden zum 
Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten oder zu 
Kontraktabschlüsse werden nicht – auch nicht im Falle eines 
Systemausfalles – an den Vertragspartner des Kunden übermit-
telt. 

1.2. Unterstützungsdienstleistung bei Nutzung eines alternati-
ven Drittsystems 
Soweit das konto- und/oder depotführende Kreditinstitut ge-
stattet, dass statt oder parallel zum Orderübermittlungssys-
tem des konto- und/oder depotführenden Kreditinstituts ein 
Orderübermittlungssystem eines Dritten durch den Kunden 
eingesetzt wird und CapTrader dieses Drittsystem in das Un-
terstützungsspektrum aufnimmt, bietet CapTrader dem Kunden 
Unterstützungsdienstleistungen bei der Nutzung und Bedie-
nung des Drittsystems. Die Rechte und Pflichten des konto- 
und/oder depotführenden Kreditinstituts und des Kunden be-
treffend die Auftragsdurchführung und die Geschäftstätigung 
sind in zweiseitigen Verträgen zwischen diesen Parteien gere-
gelt, die Rechte und Pflichten des Drittsystemanbieters und des 
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Kunden betreffend das Drittsystem sind in zweiseitigen Verträ-
gen zwischen diesen Parteien geregelt. Auch dabei wird eine 
Anlagevermittlungsdienstleistung nicht erbracht, d.h. Willen-
serklärungen des Kunden zum Erwerb oder zur Veräußerung 
von Finanzinstrumenten oder zu Kontraktabschlüsse werden 
nicht – auch nicht im Falle eines Systemausfalles – an den Ver-
tragspartner des Kunden übermittelt.  
 
1.3. Alleinige Verantwortlichkeit der Kundenbank für die Auf-
tragsausführung und Auftragsabrechnung und IT
Der Kunde und seine Kundenbank sind allein verantwortlich 
für Abgabe, Entgegennahme, Ausführung und Verbuchung von 
Kundenaufträgen und das fehlerfreie Funktionieren des Orde-
rerteilungs- und Informationssystems der Kundenbank bzw. 
des Drittlieferers. Captrader übernimmt bezüglich der Konto-
verwaltung durch die Kundenbank weder eine Verantwortung 
noch eine Haftung für auftretende Fehler und Mängel. Alle 
Abstimmungen diesbezüglich haben zwischen dem Kunden 
und der Kundenbank zu erfolgen. CapTrader übernimmt keine 
Haftung für Schäden oder entgangene Gewinne, die aus einem 
vollständigen oder teilweisen Ausfall oder einer solchen Fehl-
funktion des von der konto- und depotführenden Bank oder 
Dritten dem Kunden zur Verfügung gestellten elektronischen 
Übermittlungs- und Informationssystems dem Kunden entste-
hen; die Anzeige des CapTrader-Logos im Ordererteilungs- und 
Informationssystem ändert daran nichts. 
Der Kunde erkennt an, dass das Internet Störungen wie z. B. 
Unterbrechungen oder Übertragungsstörungen, ausgesetzt ist, 
die den Zugang des Kunden zum Ordererteilungs- und Informa-
tionssystem negativ beeinflussen können. CapTrader ist nicht 
für Schäden oder Verluste verantwortlich, die auf Ereignisse 
zurückzuführen sind, die außerhalb des Einflussbereichs von 
CapTrader liegen, ebenso wenig wie für andere Verluste, Kos-
ten, Verbindlichkeiten oder Ausgaben (einschließlich entgan-
gener Gewinne), die dadurch entstehen, dass der Kunde nicht 
oder verspätet auf das Übertragungs- und Informationssystem 
zugreifen kann. CapTrader haftet auch nicht für den Fall, dass 
dem Kunden aus einer fehlerhaften Nutzung des Übertragungs- 
und Informationssystem Schäden entstehen. CapTrader weist 
darauf hin, dass bestimmte Funktionen des Übertragungs- und 
Informationssystems für eine gewisse Zeit wegen Wartungsar-
beiten oder aus anderen technischen Gründen nicht verfügbar 
sein können.

–  

–  
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1.4. Umfang und Grenzen der Unterstützungsdienstleistung  
CapTrader unterstützt den Kunden bei der Nutzung des elekt-
ronischen Übermittlungs- und Informationssystems und bei der 
Abwicklung der Handelsgeschäfte auf Basis der vom konto- und 
depot-führenden Kreditinstitut oder Drittlieferanten zur Verfü-
gung gestellten Daten und Informationen. Dies beinhaltet ins-
besondere: 
    Unterstützungsleistungen bei der Installation der Übermitt-
    lungssoftware 
    Einrichtung eines telefonisch erreichbaren Help-Desk zur Un-
    terstützung der Bedienung der Übermittlungssoftware 
    Einrichtung eines telefonisch erreichbaren Help-Desk zur 
    technischen Unterstützung der Abwicklung und Abrechnung 
    der Handelsgeschäfte 
    Angebot von regelmäßigen Schulungen zur Nutzung und Be-    
  dienung des elektronischen Übermittlungssystems und zu  
    etwaigen Neuerungen 
Anlageberatungs- und Anlagevermittlungs- sowie Wertpapier-
nebendienstleistungen werden – auch im Falle eines Syste-
mausfalles – nicht erbracht. 

1.5. Besondere Zusicherung und Mitwirkungspflicht des Kun-
den
Der Kunde sichert hiermit zu, die Beschaffenheit und Über-
einstimmung mit Beschaffenheitsbeschreibungen des Über-
mittlungs- und Informationssystems, die Anschluss- und Ein-
fügungsfähigkeit des Übermittlungssystems an das konto- und 
depotführende Kreditinstitut bzw. Drittlieferanten und die 
Hard- und Softwareausstattung des Kunden sowie die Eig-
nung des Übermittlungssystems für die Zwecke des Kunden 
selbst geprüft zu haben. CapTrader prüft nicht die vorstehen-
den Umstände. Der Kunde ist verpflichtet, sich mit dem Über-
mittlungssystem der Kundenbank oder mit dem Drittsystemen 
vertraut zu machen. Der Kunde wird sich, wenn er die Funktion 
und Bedienung des Systems nicht in allen Punkten versteht, an 
CapTrader wenden und erst dann Orders in das System einge-
ben, wenn er den Ablauf genau verstanden hat. Der Kunde wird 
die Zugangsdaten und Passwörter vertraulich behandeln und es 
unterlassen, Dritten seine Zugangsdaten und Passwörter mit-
zuteilen oder ihnen Zugang zu diesen ermöglichen; der Kunde 
trägt die alleinige und volle Verantwortung, wenn Dritte unter 
Nutzung der Zugangsdaten und Passwörter Verfügungen vor-
nehmen.
Der Kunde wird die ihm von Captrader zur Verfügung gestellten 
Handbücher, Kundeninformationen und Risikohinweise vor der 
ersten Transaktion aufmerksam lesen und sich mit den Funk-
tionen des Übermittlungs- und Informationssystems vertraut 
machen. Er wird dafür sorgen, dass seine Hard- und Software 
den empfohlenen Anforderungen genügen.  Diese werden ihm 
auf Nachfrage von CapTrader jederzeit nochmals mitgeteilt. Der 
Kunde wird sich, wenn er die Angaben im Handbuch nicht in 
allen Punkten versteht oder diese für ihn missverständlich  sind, 
wenn  er  nicht  alle Abläufe verstanden hat  und  Fragen  zur  
Nutzung  des Übermittlungs- und Informationssystems  hat,  
an  den technischen Support von CapTrader  wenden  und  erst  
dann  Orders  aufgeben,  wenn  er den technischen Ablauf  voll-
ständig  verstanden  hat.

1.6. Zeitraum der Unterstützungsdienstleistungen 
Die Unterstützungsdienstleistung wird grundsätzlich während 
der CapTrader Geschäftszeiten durchgeführt. Die CapTrader 

Geschäftszeiten reichen an jedem Geschäftstag gewöhn-
lich von 08:30 Uhr (Geschäftseröffnung) bis 19:00 Uhr 
(Geschäftsschluss). Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die 
Frankfurter Wertpapierbörse für den Handel geöffnet ist 
oder das konto- und depotführende Kreditinstitut handelt. 
CapTrader ist berechtigt, die Geschäftszeiten nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) unter Festsetzung eines angemesse-
nen Gültigkeitszeitpunktes zu ändern. Die Änderungen und 
der Gültigkeitszeitpunkt werden dem Kunden an dessen 
elektronische Postbox oder per E-Mail übermittelt. 

1.7. Anwendungsbereich der Sonderbedingungen 
Diese Sonderbedingungen regeln die Rechte und Pflichten 
von CapTrader und des Kunden bei der „Unterstützungs-
dienstleistung bei Nutzung eines Systems der Kundenbank“ 
und bei der „Unterstützungsdienstleistung bei Nutzung  
eines alternativen Drittsystems“. Etwaige zusätzliche spe-
zifische Regeln betreffend eines bestimmten Systems oder 
Drittsystems sind gesondert am Ende dieser Sonderbedin-
gungen aufgeführt.  

2. Befreiung vom Bankgeheimnis, Dateneinsichtsrechte 
und Datenschutz 
Für die Dienstleistungen von CapTrader wird CapTrader und 
das konto- und depotführende Kreditinstitut seitens des 
Kunden vom CapTrader- und Datengeheimnis insoweit ent-
bunden, wie es für die Durchführung der Dienstleistungen 
notwendig ist. Dies umfasst insbesondere ein 
    Online-Einsichtnahme Recht von CapTrader in das elek-
     tronische Übermittlungssystem und in den darauf stattfin-
  denden Daten- und Informationsaustausch zwischen  
    konto- und depotführendem Kreditinstitut und Kunde; 
    dazu korrespondierend ein Einsichtnahme- und -gewäh-
    rungsrecht des konto- und depotführenden Kreditins-
    tituts
    Einsichtnahme-Recht von CapTrader in den sonstigen 
    nicht-elektronischen und elektronischen Daten- und In
 formationsaustausch außerhalb des elektronischen  
    Übermittlungssystem zwischen konto- und depotführen
 dem Kreditinstitut und Kunde; dazu korrespondie-      
    rend ein Einsichtnahme- und -gewährungsrecht der kon-
    to- und depotführenden CapTrader
    Speicherung, Aufbereitung und Aufbewahrung der be-
    rechtigterweise eingesehenen personenbezogenen Da-
    ten und Informationen 
    Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte 
    innerhalb als auch außerhalb der EU unter Beachtung der 
    datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
Im Übrigen wird CapTrader personenbezogenen Daten nur 
an die Dritten weitergeben, gegenüber denen CapTrader 
aufgrund gesetzlicher Pflichten dazu verpflichtet ist. 

3. Zustimmung zu Zuwendungsempfang
CapTrader erhält Zuwendungen von dem das Market-Ma-
king betreibenden bzw. orderausführenden konto- und de-
potführenden Kreditinstitut. Pro Transaktion in Geschäfts-
arten oder Instrumenten erhält CapTrader eine Beteiligung 
von bis zu 90% der von dem konto- und depotführenden 
Kreditinstitut aus dem Ausführungsgeschäft erlösten Ge-
bühren. Sofern das konto- und depotführende Kreditinstitut 
mit Sichteinlagen Erträge erwirtschaftet, erhält CapTrader 
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mit Sichteinlagen Erträge erwirtschaftet, erhält CapTrader eben-
falls einen prozentualen Anteil dieser Erträge. Nähere Einzelhei-
ten teilt CapTrader auf Nachfrage mit. Der Kunde ist damit ein-
verstanden, dass die vorgenannten Zuwendungen an CapTrader 
geleistet und von CapTrader empfangen werden dürfen und bei 
CapTrader verbleiben. Zu diesem Zweck wird vereinbart, dass 
mögliche Herausgabeansprüche des Kunden gegen CapTrader 
oder den zuwendungsgewährenden Dritten in keinem Fall ent-
stehen. Dies trägt dazu bei, die technische Infrastruktur, die 
vielfältigen Serviceleistungen und die kostengünstige System-
stellung aufrechtzuerhalten und auszubauen. 

4. Berechtigung des Zuschlags auf Ausführungspreise des  
Market-Makers (Mark-Ups)
Eine das Market-Making betreibende Kundenbank ist berech-
tigt, eine CapTrader zustehende Gebühr bereits ihrerseits auf 
den Ausführungsgeschäftspreis aufzuschlagen und die CapTra-
der zustehende Gebühren an CapTrader abzuführen und CapTra-
der ist berechtigt, die Gebühren auf diesem Weg zu empfangen.

5. Zustimmung zu Zuwendungsgewährung an Dritte 
Der Kunde erklärt seine Zustimmung zu Zuwendungen seitens 
CapTrader an Kooperationspartner. Diese Zuwendungen beste-
hen in einem Prozentsatz der von dem Kunden CapTrader ge-
leisteten Entgelte oder Zuwendungen. Der Kooperationspart-
ner bzw. gebundene Vermittler erhält bis zu 0,00175 % des vom 
Kunden in CFDs gehandelten Volumens und bei Transaktionen 
im Forex-Bereich (Kauf und Verkauf) je Lot (Einheit: 100.000) 
eine Zuwendung in Höhe von bis zu 4,- USD. Die exakte Höhe 
der Zuwendung wird dem Kunden auf Anfrage mitgeteilt. Der 
Kunde ist damit einverstanden, dass die vorgenannten Zu-
wendungen von CapTrader geleistet werden und beim Koope-
rationspartner verbleiben. Dies trägt dazu bei, die technische 
Infrastruktur und die vielfältigen Serviceleistungen und die 
kostengünstige Systemstellung aufrechtzuerhalten und auszu- 
bauen. 

6. Keine Anlagevermittlung und keine Anlageberatung 

6.1. Anlagevermittlung, Anlagevermittlungsdienstleistung bei 
der „Unterstützungsdienstleistung bei Nutzung eines Systems 
der Kundenbank“ und bei der „Unterstützungsdienstleistung 
bei Nutzung eines alternativen Drittsystems“ werden nicht er-
bracht, d.h. Willenserklärungen des Kunden zum Erwerb oder 
zur Veräußerung von Finanzinstrumenten oder zu Kontraktab-
schlüssen werden nicht – auch nicht im Falle eines Systemaus-
falles – an den Vertragspartner des Kunden übermittelt. Dies 
gilt auch dann, wenn eine Kundeninformation die Dienstleis-
tung von CapTrader als Introducing Brokerage, Botendienst-
leistung oder ähnliches aufführt; Dienstleistungen, die als  
Finanzdienstleistungen anzusehen sind, werden gleichwohl 
nicht erbracht. Der Betrieb des elektronischen Übermittlungs-
systems einschließlich von etwaigen Not- und Ausfall-Syste-
men erfolgt ausschließlich durch das konto- und depotführende 

Kreditinstitut bzw. dem Anbieter des Drittsystems und unter-
liegt ausschließlich den vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
Kunde und dem konto- und depotführenden Kreditinstitut bzw. 
dem Drittsystem-Anbieter. CapTrader hat keine Eingriffsmög-
lichkeit in das elektronische Übermittlungssystem, kein eigenes 
das elektronische Übermittlungssystem im Falle eines Not- und 
Ausfalls ersetzendes Übermittlungssystem und auch keine  
Ermächtigung auf sonstigem Wege mit Wirkung für den Kun-
den orderübermittelnd tätig zu werden und kann und wird  
deshalb insbesondere nicht 
    Aufträge, Anträge, Nachrichten oder sonstige Willenserklä-
    rungen oder Daten für den Kunden in das elektronische Über-
    mittlungssystem eingeben, 
    Aufträge, Anträge, Nachrichten oder sonstige Willenserklä-
    rungen oder Daten für den Kunden auf sonstigem Wege oder 
    dem von dem konto- und depotführenden Kreditinstitut bzw. 
    dem Drittsystemanbieter bei Not- und Ausfällen vorgesehe-
    nem Wege übermitteln. 
Der Kunde hat mithin eigenständig Vorsorge für den Fall des 
Ausfalls des Übermittlungssystems zu betreiben. 

6.2. Bei der „Unterstützungsdienstleistung bei Nutzung eines 
Systems der Kundenbank“ und bei der „Unterstützungsdienst-
leistung bei Nutzung eines alternativen Drittsystems“ erfolgt 
keine Anlageberatung seitens CapTrader. Die Mitarbeiter von 
CapTrader sind strikt angewiesen, weder im Rahmen werblicher 
Maßnahmen, der Geschäftsbeziehungsaufnahme zum Kunden 
noch der Geschäftsbeziehungsdurchführung den Kunden hin-
sichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Finanzinstru-
menten zu beraten. Ein aktives Zusenden oder der aktive Hin-
weis auf von der konto- und depotführenden Kreditinstitut des 
Kunden oder dem Emittenten des Finanzinstruments erstellte 
oder zur Verfügung gestellte Informationsschriften (Basisinfor-
mationen, wesentliche Anlegerinformationen/Key Information 
Document, Produktinformationsblätter, Verkaufsprospekte)  
erfolgt nicht. 

7. Beendigung der Kooperation mit dem konto- und depotfüh-
renden Kreditinstitut / Drittsystem-Anbieter 
CapTrader und das konto- und depotführende Kreditinstitut 
sowie der Drittsystem-Anbieter sind jederzeit berechtigt, die 
zwischen ihnen bestehende und die Grundlage für die Unter-
stützungsdienstleistung von CapTrader bildende Kooperation 
insgesamt oder für bestimmte Finanzinstrumente zu beenden. 
In einem solchen Falle endet insoweit die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden nach Mitteilung durch CapTrader.

B) Ergänzende Sonderregelung: NICHT BESETZT 

ENDE DER SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE UNTERSTÜT-
ZUNGSDIENSTLEISTUNGEN BEI NUTZUNG EINES FREMD-
ORDERSYSTEMS

–  

–  


